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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Schalkau
Bundesmeldegesetz (BMG) 
Jährliche Bekanntmachung der melderechtlichen 
Widerspruchsrechte
Die melderechtlichen Vorschriften sehen vor, dass die Meld-
ebehörden persönliche Daten aus dem Melderegister weiter-
geben oder veröffentlichen können bzw. müssen. Es besteht 
die Möglichkeit, in bestimmten Fällen der Weitergabe, der Ver-
öffentlichung oder Nutzung der Daten zu widersprechen. Die 
Widerspruchsrechte nach den Nummern 1 bis 5 können jeder-
zeit - auch getrennt voneinander - mit einer schriftlichen oder 
persönlichen Erklärung ausgeübt werden. Telefonisch kann die 
Erklärung nicht abgegeben werden.
Ein Widerspruch wirkt sich dauerhaft aus, also auch für die Fol-
gejahre, außer er wird widerrufen. Zuständig für die Eintragung 
der Widersprüche ist das Einwohnermeldeamt der Stadt Schal-
kau, Markt 1, 96528 Schalkau, Fax-Nr. 036766/291-26.
Die melderechtlichen Widerspruchsrechte:
1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienange-
hörige der meldepflichtigen Person angehören (§ 42 Abs. 
3 BMG)

 Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 BMG und § 4 des 
Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegeset-
zes aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgemeinschaft an die betreffenden Religions-
gemeinschaften.

 Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitige Anschriften.

 Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.

 Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuer-
erhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf.

2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse und Rundfunk (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5 BMG)

 Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG 
Auskunft erteilen über:

AMTSBLATT
der Stadt Schalkau

und der Gemeinde Bachfeld
➔

Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Schalkau

Dienstag: ................... 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag:  .............. 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag:  ................................................ 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Erreichbarkeit:

Tel.:  .................................................................... 036766/2910
Fax:  ................................................................. 036766/291-26
E-mail: .........................................................info@schalkau.de

Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes

Juni:

14.06. & 28.06.

Juli:

12.07. & 26.07.
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1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  Doktorgrad,
4.  Anschrift sowie
5.  Datum und Art des Jubiläums.

 Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgender Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Eheju-
biläum.

 Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

 Der Widerspruch eines Ehegatten gegen die Übermittlung 
von Ehejubiläen wirkt auch für den anderen Ehegatten. Der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvor-
schlägen bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 5 BMG)

 Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen, soweit für deren Zusammenhang das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Auskunft umfasst den Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.

 Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.

 Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch auslän-
dische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen 
können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 
1 BMG bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben über die 
Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
zuzusenden.

 Die betroffenen Personen haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Da-
tenübermittlung ist bei der Meldebehörde der alleinigen Woh-
nung oder der Hauptwohnung einzulegen und bewirkt, dass 
die Daten nicht übermittelt werden. Der Widerspruch gilt bis 
zu seinem Widerruf.

4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 BMG)

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über:
1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  Doktorgrad,
4.  derzeitige Anschriften.

 Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden. Die betroffenen Personen, deren Daten übermit-
telt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wi-
dersprechen. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr (§ 36 Abs. 2 BMG)

 Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informati-
onsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 
58c Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im nächsten Jahr volljährig werden:

1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  gegenwärtige Anschrift.

 Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Hopf
Bürgermeisterin

Landratsamt Sonneberg
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

Information an alle Kaninchenzüchter

Nach Informationen von Tierärzten treten in den Kaninchenbe-
ständen auch dieses Jahr schon Verluste von Kaninchen auf, die 
auf eine RHD2-Infektion schließen lassen. Ein wirksamer Schutz 
ist nur durch eine Impfung gegen RHD2 gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Tiere so früh wie möglich geimpft 
werden und auch impfwürdig sind, d. h. möglichst frei von Parasi-
ten und anderen Erkrankungen.
Die Übertragungswege des Virus sind so vielseitig, dass jeder 
Kaninchenhalter jederzeit mit einer Infektion seiner Tiere rech-
nen muss. Erkrankte ungeimpfte Tiere sterben zu 100 Prozent. 
Bitte beachten Sie, dass in verendeten Kaninchen das Virus 
Jahrzehnte überleben kann. Beim Vergraben auf dem eigenen 
Grundstück ist deshalb eine ausreichende Tiefe (mindestens 50 
cm Erde über dem Tierkörper) notwendig.
Die sicherste Entsorgung ist über die TBA (Tierkörperbeseiti-
gungsanstalt).
Nähere Informationen erteilen Ihnen Ihre Hoftierärzte und das 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Öffentlicher Teil

Information 
der Jagdgenossenschaft Schalkau/Ehnes
Die Jagdgenossenschaft Schalkau/Ehnes zahlt die Jagdpacht 
2018 am Donnerstag, 07.06.2018 von 14.00 bis 18.00 Uhr im 
Sitzungszimmer des Rathauses aus.

Wanderung der Vereine
Am 16.06.2018 startet um 15.00 Uhr am Schießhausplatz unse-
re „Wanderung der Vereine“. Hierzu sind alle Vereinsvorstände 
von Schalkau und Wanderfreunde herzlich eingeladen.
Gemeinsam wollen wir die „mittlere Route“ des Osterspazier-
gangs bewältigen und am Ziel - auf dem Galgenberg- den Tag 
zusammen bei Speis und Trank ausklingen lassen.

Es laden ein IG Kultur & Touristik und der Kulturbund Schal-
kau e.V.

Wir bitten um Rückmeldungen bis zum 10.06.2018 an den 
Kulturbund an d.woehner@kulturbund-schalkau.de oder die 
Stadtverwaltung an info@schalkau.de oder telefonisch unter 
036766/2910

Das Schaumburgfest 
vom 08. bis 10. Juno 2018 in Schalkau
Auch heuer steigt wieder am zweiten Wochenende im Juno das 
Mittelalterspektakel, das sich da ruft das Schaumburgfest auf den 
steinernen Zeugen der ruhmreichen Schaumburg zu Schalkau. 
Der Schaumburgverein Schalkau hat weder Mühe noch Angst 
gescheut, und eine große Schar von Musikern, Händlern und 
stolzen Ritterschaften aus ganz Deutschland herbeigerufen. Die 
da werden den Berg besetzen, mit Zelten und Feuerstellen und 
einem Schau- und Kampfplatz, der zwischen Rhön und Renn-
steig an diesem Wochenende seinesgleichen sucht.
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FC-Blau Weiß

Zwei Profis sind wieder in Schalkau

Schalkau - Im Juni 2018 stehen die 
ehemaligen Bundesliga-Profis 
Bernd Hobsch (Werder Bremen/1860 München) und Jörg 
Dittwar (1. FC Nürnberg) schon zum fünften Mal zusammen 
mit Mike Arnold, Wolfgang Ihle und Jonny Arnold als aktive 
Coaches auf dem Schalkauer Grün in der Katzberger Straße.
Für alle fußballbegeisterten Jungs und Mädels im Alter zwischen 
5 und 16 Jahren veranstaltet der FC Blau-Weiß Schalkau auch 
in diesem Jahr zusammen mit dem Profi-Soccer-Team eine drei-
tägige Fußballschule. Von Freitag, 22. Juni, ab 15 Uhr, bis zum 
Sonntag, 24. Juni, trainieren die Teilnehmer mit den ehemaligen 
Profis in vielen technischen Einheiten und mit jeder Menge ga-
rantiertem Spaß.
In der Anmeldegebühr ist die Verpflegung für alle Tage inbegrif-
fen, dazu gibt‘s einen Ball, ein T-Shirt und eine Trinkflasche. Wei-
tere Informationen über Anmeldung, Preise, Ablauf sind auf der 
Webseite des Vereins (siehe unten) nachzulesen oder bei Kay 
Blechschmidt am Handy (0 171-210 129 2) zu erfragen. Wichtig 
für alle interessierten Kids: Ein Mitgliedschaft in einem Sportver-
ein ist für die Teilnahme an der Fußball-Schule nicht nötig. Für 
Geschwister und Camp-Wiederholer gibt es kostengünstigere 
Varianten.

www.fcbw-schalkau.de

Blechschmidt, Kay
(Öffentlichkeitsarbeit – FC Blau-Weiss Schalkau)

Vor 19 Jahren: Bernd Hobsch (1860 München) jubelt nach 
seinem 2:0-Treffer gegen Eintracht Frankfurt. 
Foto: Jan Nienheysen

Der Schalkauer Jugendclub informiert:
Auch im WM-Jahr 2018 gibt es die Spiele der deutschen Natio-
nalmannschaft, sowie ausgewählte Begegnungen wie folgt auf 
Leinwand zu sehen:
Fr., 15.06.2018:  Portugal - Spanien
So., 17.06.2018:  Deutschland - Mexico,
 sowie Brasilien - Schweiz
Do., 21.06.2018:  Argentinien - Kroatien
Sa., 23.06.2018:  Deutschland - Schweden
Di., 26.06.2018:  Dänemark - Frankreich (ab 16 Uhr), 
 sowie Island - Kroatien (ab 20 Uhr)
Mi., 27.06.2018:  Südkorea - Deutschland (ab 16 Uhr)

Ebenso werden die Achtel- / Viertel- / Halbfinalpartien gezeigt, 
sowie das Spiel um Platz 3 und natürlich am Sonntag, 15.07.2018 
das Finale dieser Fußball-WM.

Die regulären Öffnungszeiten bleiben (bis auf die Partien ab 16 
Uhr) unberührt und sind wie folgt:
mittwochs  von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr
freitags  von 19:30 Uhr bis 01:00 Uhr
sonntags  von 15:30 Uhr bis 23:00 Uhr

Der Jugend- und Freizeitverein ProClub Schalkau eV freut sich 
auf euren Besuch!

Händler mit ausgesuchter Handwerkskunst des Mittelalters, Ge-
webtem und Geflochtenem, Geschmeide aus Silber und Edel-
stein, erlesenen Getränken, Garküchen mit deftigem und süßem 
Essen und Spelunken mit dunkel gebranntem Biere werden sich 
im Burggraben niederlassen und der geneigten Besucherschaft 
ihre Spezialitäten präsentieren. Für den Ohrenschmaus sorgen 
in diesem Jahr Angus der Barde und Grex Confusus aus Hohen-
berg an der Eger. Zauber-Fritze wird seine Kunststücke darbieten 
und kurz vor Mitternacht zeigt das Feuerspektakel seine span-
nenden Kunststücke. Wir eröffnen das Schaumburgfest am Frei-
tag, dem 08. Juno um 18:00 Uhr mit den Schalkauer Schalmeien 
und dem Willkommensgruß unseres Alterspräsidenten. Bis zum 
Burgfrieden um Mitternacht ist für Spaß und Unterhaltung ge-
sorgt. Am Samstag eröffnet das Fest um 13:00 Uhr, Heinrich I. 
von Schaumberg wird die Marktorder kundtun, zwischen Musik 
und Gaukeley führt die Nachwuchsritterschaft aus dem Kin-
dergarten Wirbelwind auf der Bühne ein kleines Spektakel vor. 
Um 18:00 Uhr marschiert das Ritterheer samt Gefolge auf der 
Schaumburg auf. Ab 20:00 Uhr spielen dann Angus der Barde 
und Grex Confusus ein großes mittelalterliches Konzert.
Nach dem Gottesdienst am Sonntag auf der Oberburg um 10:00 
bis 11:00 Uhr wird der Markt wiedereröffnet, wir laden Sie ein 
zu Musik, Essen, Trinken, Schauen! Wir präsentieren das Spek-
takulum der Gemeinschaftsschule Schalkau, und ab 15:00 Uhr 
wird die Ritterschaft aufmarschieren und ein wiederholtes Mal 
versuchen, die Burg zu erstürmen. Karten für das Fest sind im 
Vorverkauf in Schalkau in Karins Lottoladen oder im neuen Blu-
menladen in der Touristinformation erhältlich. Weitere Infos fin-
den Sie im Internet unter www.schaumburgverein-schalkau.de.
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2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse und Rundfunk (§ 50 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5 BMG)

 Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG 
Auskunft erteilen über:
1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  Doktorgrad,
4.  Anschrift sowie
5.  Datum und Art des Jubiläums.

 Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgender Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Eheju-
biläum.

 Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

 Der Widerspruch eines Ehegatten gegen die Übermittlung 
von Ehejubiläen wirkt auch für den anderen Ehegatten. Der 
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvor-
schlägen bei Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 5 BMG)

 Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorange-
henden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen, soweit für deren Zusammenhang das 
Lebensalter bestimmend ist. Die Auskunft umfasst den Fami-
liennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.

 Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über-
mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.

 Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch auslän-
dische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen 
können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Abs. 1 Satz 
1 BMG bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben über die 
Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger nutzen, um ihnen Informationen von Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
zuzusenden.

 Die betroffenen Personen haben das Recht, der Datenüber-
mittlung zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die Da-
tenübermittlung ist bei der Meldebehörde der alleinigen Woh-
nung oder der Hauptwohnung einzulegen und bewirkt, dass 
die Daten nicht übermittelt werden. Der Widerspruch gilt bis 
zu seinem Widerruf.

4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 BMG)

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über:
1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  Doktorgrad,
4.  derzeitige Anschriften.

 Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden. Die betroffenen Personen, deren Daten übermit-
telt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu wi-
dersprechen. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Nachruf
Wir trauern um unser langjähriges Vereinsmitglied

Gartenfreund 
Hans-Jürgen Grun

Seinem ehrenamtlichen Engagement gebürt unser aufrich-
tiger Dank.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Vorstand Gartenverein Seidelquelle 1990 e.V.

Gemeinde Bachfeld
Inhaltsverzeichnis Bachfeld
I. Amtlicher Teil
1. Jährliche Bekanntmachung der melderechtlichen 
 Widerspruchsrechte
2. Bekanntmachung des Veterinäramtes

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Bachfeld

Bundesmeldegesetz (BMG) 
Jährliche Bekanntmachung der melderechtlichen 
Widerspruchsrechte
Die melderechtlichen Vorschriften sehen vor, dass die Meld-
ebehörden persönliche Daten aus dem Melderegister weiter-
geben oder veröffentlichen können bzw. müssen. Es besteht 
die Möglichkeit, in bestimmten Fällen der Weitergabe, der Ver-
öffentlichung oder Nutzung der Daten zu widersprechen. Die 
Widerspruchsrechte nach den Nummern 1 bis 5 können jeder-
zeit - auch getrennt voneinander - mit einer schriftlichen oder 
persönlichen Erklärung ausgeübt werden. Telefonisch kann die 
Erklärung nicht abgegeben werden.
Ein Widerspruch wirkt sich dauerhaft aus, also auch für die Fol-
gejahre, außer er wird widerrufen. Zuständig für die Eintragung 
der Widersprüche ist das Einwohnermeldeamt der Stadt Schal-
kau, Markt 1, 96528 Schalkau, Fax-Nr. 036766/291-26.
Die melderechtlichen Widerspruchsrechte:
1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienange-
hörige der meldepflichtigen Person angehören (§ 42 Abs. 3 
BMG)

 Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 BMG und § 4 des 
Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegeset-
zes aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-recht-
lichen Religionsgemeinschaft an die betreffenden Religions-
gemeinschaften.

 Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehö-
rigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitige Anschriften.

 Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.

 Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuer-
erhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf.
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5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr (§ 36 Abs. 2 BMG)

 Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informati-
onsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 
58c Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März 
folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit, die im nächsten Jahr volljährig werden:
1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  gegenwärtige Anschrift.

 Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Propst
Bürgermeisterin

Landratsamt Sonneberg
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

Information an alle Kaninchenzüchter

Nach Informationen von Tierärzten treten in den Kaninchenbe-
ständen auch dieses Jahr schon Verluste von Kaninchen auf, die 
auf eine RHD2-Infektion schließen lassen.
Ein wirksamer Schutz ist nur durch eine Impfung gegen RHD2 
gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Tiere so früh wie möglich geimpft 
werden und auch impfwürdig sind, d. h. möglichst frei von Parasi-
ten und anderen Erkrankungen.
Die Übertragungswege des Virus sind so vielseitig, dass jeder 
Kaninchenhalter jederzeit mit einer Infektion seiner Tiere rech-
nen muss. Erkrankte ungeimpfte Tiere sterben zu 100 Prozent. 
Bitte beachten Sie, dass in verendeten Kaninchen das Virus 
Jahrzehnte überleben kann. Beim Vergraben auf dem eigenen 
Grundstück ist deshalb eine ausreichende Tiefe (mindestens 50 
cm Erde über dem Tierkörper) notwendig.
Die sicherste Entsorgung ist über die TBA (Tierkörperbeseiti-
gungsanstalt).
Nähere Informationen erteilen Ihnen Ihre Hoftierärzte und das 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 26.06.2018

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 06.07.2018
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